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Urteilsfähigkeit ist immer bezogen auf eine bestimmte Situation und eine bestimmte Handlung. Eine Person, die unter einer beginnenden Demenz lei-
det, kann durchaus in der Lage sein zu beurteilen, welche Kleidung sie kaufen möchte, während schwierige Rechtsgeschäfte nicht mehr möglich sein 
können (Bild: bobbieo/iStockphoto)
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Urteilsfähigkeit im klinischen Alltag
Jede therapeutische Massnahme bedarf der Zustimmung des Patienten. Diese Zustimmung erfolgt im 
klinischen Alltag durch Einholen des sogenannten «informed consent». Damit soll garantiert werden, dass 
die Zustimmung unter bestimmten Voraussetzungen erfolgt: Der Patient muss einwilligungsfähig sein, die 
für die Zustimmung nötige Information sollte vermittelt werden, der Patient sollte die Information verstanden 
haben, die Entscheidung sollte frei erfolgen in Bezug auf eine konkrete medizinische Massnahme.

Die Forderung nach Zustimmung gilt für 
alle Patientinnen und Patienten und ist 
unabhängig davon, an welcher Krank-
heit Personen leiden und weswegen eine 
Behandlung erfolgen soll. Im Einklang 
damit steht ein Patientenselbstverständ-
nis, das sich durch Selbstbestimmung 
und Autonomie auszeichnet und dem ein 
partnerschaftlicher Ansatz für Behand-
lungsentscheide (Shared Decision Ma-
king) zugrunde liegt (Gerber et al. 2014). 
Shared Decision Making oder partizipati-
ve Entscheidungsfindung gilt als ideales 
Modell der Entscheidungsfindung im kli-
nischen Kontext. Gemäss diesem Modell 
treffen Arzt und Patient gemeinsam die 
Entscheidung für eine bestimmte Be-
handlung. 

Die Entscheidungsfindung ist an be-
stimmte Voraussetzungen und Bedingun-
gen gebunden, die sich aus juristischen 
und klinischen Komponenten zusam-
mensetzen. 

«Grundsätzlich gilt: die Ur-
teilsfähigkeit wird vermutet, 
es sei denn, eine der im 
Gesetz aufgezählten 
Einschränkungen werde 
nachgewiesen.»

Die Voraussetzung unter rechtli-
cher Perspektive ist mit dem 
juristischen Terminus der 
Urteilsfähigkeit umschrie-
ben und findet sich so in 
der Rechtsprechung 
(Zivilgesetz). Pa-
tientinnen 

und Patienten sollten urteilsfähig sein, 
um einen Behandlungsentscheid treffen 
zu können. Im umgangssprachlichen 
Gebrauch wird die Urteilsfähigkeit noch 
häufig mit Zurechnungsfähigkeit gleich-
gesetzt. Dieser Begriff stammt jedoch 
aus dem alten Strafgesetzbuch und be-
zieht sich auf eine Straftat. Im revidier-
ten Strafgesetzbuch tritt der Begriff der 
Schuldfähigkeit an Stelle des Begriffs der 
Zurechnungsfähigkeit (Art.19 StGB). 

Urteilsfähigkeit bezieht sich auf  
bestimmte Situationen

Was ist unter Urteilsfähigkeit genau zu 
verstehen? «Urteilsfähig im Sinne des 
Gesetzes ist jede Person, der nicht we-
gen ihres Kindesalters, infolge geisti-
ger Behinderung, psychischer Störung, 
Rausch oder ähnlicher Zustände die Fä-
higkeit mangelt, 

vernunftgemäss zu handeln» (Schwei-
zerisches Zivilgesetzbuch Artikel 16). 
Das Zivilgesetzbuch enthält keine po-
sitive Umschreibung des Begriffes der 
Urteilsfähigkeit. Grundsätzlich gilt daher: 
die Urteilsfähigkeit wird vermutet, es sei 
denn, eine der im Gesetz aufgezählten 
Einschränkungen werde nachgewiesen.

Es ist grundsätzlich nicht zulässig, ge-
nerell aus einer vorliegenden Erkrankung 
eine Beeinträchtigung der Urteilsfähigkeit 
oder eine Einwilligungsunfähigkeit abzu-
leiten. Historisch bekannte Zuordnungs-
versuche von diagnostischer Klassifika-
tion und Einwilligungsfähigkeit können 
nach heutigem Wissensstand nicht mehr 
aufrechterhalten werden (Vollmann 2000). 
Es muss jeweils abgeklärt werden, ob 
sich eine psychische Beeinträchtigung 
auf eine bestimmte Handlung auswirkt, 
zum Beispiel auf die Einnahme eines Me-

dikamentes, auf die Einwilligung in 
eine Operation, auf den Kauf eines 

Autos, auf die Verfassung eines 
Testamentes, auf Ablehnung 

von Nahrung oder auf einen 
Sterbewunsch, und wie 
sie zu gewichten ist. Ur-
teilsfähigkeit ist immer 

bezogen auf 
eine be-
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stimmte Situation und eine bestimmte 
Handlung (Relativität der Urteilsfähigkeit) 
und es muss geprüft werden, ob die Ur-
teilsfähigkeit hinsichtlich dieser Situation 
gegeben ist oder nicht. So ist es möglich, 
dass eine Person hinsichtlich verschiede-
ner Gegebenheiten einmal als urteilsfähig 
und das andere Mal als nicht urteilsfähig 
gelten kann.

Im Kontext der Psychiatrie bedeutet das 
beispielsweise: Eine unter einer wahn-
haften Störung leidende Person, die 
aufgrund ihres Wahns fälschlicherweise 
behauptet, ihr Ehepartner betrüge sie 
täglich, und an der wahnhaften Überzeu-
gung festhält, ist nicht urteilsfähig betref-
fend dieser Behauptung; sie kann jedoch 
durchaus fähig sein ihren Beruf auszu-
üben und dort anstehende Entscheidun-
gen zu treffen, also hinsichtlich dieser Tä-
tigkeit als urteilsfähig gelten. 

«Solange sich Patienten mit 
einer Behandlung – zum Bei-
spiel mit der Einnahme eines 
Medikamentes – einver-
standen erklären, wird eine 
Einwilligungsfähigkeit kaum 
angezweifelt.»

Eine Person, die unter einer beginnenden 
Demenz leidet, kann durchaus in der Lage 
sein zu beurteilen, was sie essen und trin-
ken möchte, welche Kleidung sie kaufen 
möchte, und diese Einkäufe auch durch-
führen, während schwierige Rechtsge-
schäfte (Verkauf des Hauses, Aufnahme 
von Darlehen) nicht mehr möglich sein 
können.

Die Beeinträchtigung von Urteilsfähig-
keit kann sich auf zwei Arten auswir-
ken: Entweder weiss oder versteht der 
Betroffene gar nicht, was um ihn herum 
geschieht (Wissenskomponente), oder 
er versteht es, ist aber nicht fähig, die 
richtigen Schlüsse daraus zu ziehen (Wil-
lenskomponente). Die Urteilsfähigkeit 
kann sowohl das Wissen als auch den 
Willen allein betreffen oder bezüglich bei-
der Komponenten eingeschränkt sein. In 
praktischen Fällen erfolgt die Überprü-
fung der Urteilsfähigkeit anhand von vier 
Komponenten (Dittmann 2000): Erkennt-
nisfähigkeit, Wertungsfähigkeit, Fähigkeit 
zur Willensbildung, Fähigkeit gemäss ei-
genem Willen zu handeln. 

In den SAMW-Richtlinien (2012) «Betreu-
ung von Patienten am Lebensende» wer-
den folgende Kriterien aufgeführt:

 � die Fähigkeit, Information in Bezug 
auf die zu fällende Entscheidung zu ver-
stehen; 

 � die Fähigkeit, die Situation und die 
Konsequenzen, die sich aus alternativen 
Möglichkeiten ergeben, richtig abzuwä-
gen; 

 � die Fähigkeit, die erhaltene Informati-
on im Kontext eines kohärenten Wertsys-
tems rational zu gewichten; 

 � die Fähigkeit, die eigene Wahl zu äus-
sern. 

Einwilligungsfähigkeit

Im klinischen Alltag wird die Urteilsfähig-
keit in Bezug auf eine konkrete Behand-
lung bedeutsam. In diesem Kontext wird 
Urteilsfähigkeit auch als Einwilligungsfä-
higkeit bezeichnet und meint Urteilsfähig-
keit in Bezug auf eine medizinische Be-
handlung, welche in die physische oder 
psychische Integrität einer Person ein-
greift und diese auch verletzen kann. Ein-
willigungsfähigkeit meint demnach, dass 
eine Person fähig ist, «das Wesen, die 
Bedeutung und Tragweite des Rechts-
guteingriffes zu beurteilen und entspre-
chend dieser Einsicht einen frei verant-
wortlichen Willen zu bilden» (Rippe et al. 
2005, 86). Es ist Teil der ärztlichen und 
pflegerischen Tätigkeit, zu überprüfen, 
ob Patientinnen und Patienten imstande 
sind, eine therapeutische Massnahme zu 
beurteilen, in sie einzuwilligen oder sie 
nach Abwägen möglicher Konsequenzen 
abzulehnen. 

Bei dieser Überprüfung wird deutlich, 
dass die juristische Sichtweise der Di-
chotomie der Urteilsfähigkeit (Hürlimann/
Trachsel, 2015) – das heisst zu einem 
bestimmten Zeitpunkt ist Urteilsfähigkeit 
entweder vollständig gegeben oder fehlt 
vollständig – im klinischen Alltag zu kurz 
greift. Das Zustandekommen eines Be-
handlungsentscheides entspricht häufig 
nicht einer Momentaufnahme, sondern 
erfolgt im Prozess. Die Einschätzung, 
ob ein Patient einwilligungsfähig ist oder 
nicht, ist mit Schwierigkeiten behaftet, 

die sich aus den zugrundeliegenden 
Krankheiten und deren Auswirkungen 
auf den psychischen Zustand ergeben. 
Je nach Intensität und Dauer der Auswir-
kung wird das damit verbundene Vermö-
gen zur Einwilligung mehr oder weniger 
beeinträchtigt und kann im Zeitverlauf va-
riieren. Daraus entsteht ein Spannungs-
feld zwischen den rechtlichen Vorgaben 
der Urteilsfähigkeit beziehungsweise 
Einwilligungsfähigkeit als Ausdruck der 
Selbstbestimmung und den tatsächlich 
vorhandenen Fähigkeiten der Patientin, 
auch frei entscheiden und einwilligen zu 
können (Meier-Allmendinger et. al. 2015). 
Nicht allein psychische Erkrankungen 
können Fähigkeiten beeinträchtigen, 
sondern auch körperliche Leiden können 
hier Einfluss nehmen. Es ist zum Beispiel 
zu fragen, ob Patienten trotz klarem Be-
wusstsein und vorhandener Orientierung 
unter akuten Schmerzen in der Lage sind, 
Informationen zu verstehen, ihre Situation 
und Konsequenzen abzuwägen, Informa-
tionen rational zu gewichten, und eine ei-
gene Wahl zu äussern. 

Nicht nur Krankheiten mit deutlicher Be-
einträchtigung des Realitätsbezuges wie 
manische, psychotische oder schwer 
depressiv-suizidale Zustände wirken 
sich auf die Einwilligungsfähigkeit aus. 
In vielen Krankheitsbildern sind die Wil-
lensbildung und die Einwilligungsfähig-
keit betroffen: Der depressive Patient, 
der aufgrund seiner krankheitsbedingten 
Ambivalenz einer Therapie nicht zustim-
men kann oder unsicher ist. Die Bor-
derline-Patientin, deren Einwilligung zur 
Behandlung aufgrund ihrer emotionalen 
Instabilität von Tag zu Tag schwankt; der 
Suchtkranke, dessen Zustimmung zur 
Abstinenz und zur Behandlung immer 
wieder überlagert ist durch den unkont-
rollierbaren Drang zum Alkoholkonsum; 
Patienten, die aufgrund einer Störung 
ihrer Persönlichkeit ihre Impulse situativ 
nicht mehr kontrollieren können, dadurch 
andere verbal oder körperlich verletzen 
und damit das therapeutische Bündnis 
gefährden. 

Es wäre aber falsch, diesen Personen auf-
grund ihrer Diagnose grundsätzlich ihre 
Urteilsfähigkeit oder ihre Autonomie ab-
zusprechen, dies entspricht häufig einer 
gängigen Meinung in der Allgemeinbevöl-
kerung und auch in Fachkreisen, tatsäch-
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lich gilt es nur für einen sehr kleinen Teil 
der psychiatrischen Patienten (Kurmann 
2015). Die genannten Beispiele weisen 
vielmehr darauf hin, dass die juristische 
Sichtweise der Momenterhebung für die 
Einschätzung der Einwilligungsfähigkeit 
nicht ausreicht und um eine klinisch-the-
rapeutische Sichtweise erweitert werden 
muss.

Solange sich Patientinnen und Patienten 
mit einer Behandlung – zum Beispiel mit 
der Einnahme eines Medikamentes – ein-
verstanden erklären, wird eine Einwilli-
gungsfähigkeit kaum angezweifelt in der 
Annahme, man handle ja im Interesse des 
Patienten. Man überprüft dabei oft nicht, 
ob beispielsweise wichtige Informationen 
zu einem Medikament verstanden wor-
den sind. Bei psychischen Erkrankun-
gen sind aber häufig Gründe und Motive 
nicht klar, welche die Patienten zu einem 
Behandlungseinverständnis führen. Es 
käme dem behandelnden Team nicht in 
den Sinn, aus klinisch-therapeutischer 
Sicht mit der Medikamentenabgabe zu 
zögern, nur weil nicht klar ist, ob Patien-
tinnen und Patienten alles verstanden ha-
ben, rational und folgerichtig denken und 
Konsequenzen abwägen können. 

Fragen entstehen bei Uneinigkeit  
zwischen Patient und Behandler

Erst wenn sich Behandler und Patient 
nicht einig sind oder wenn Schwankun-
gen der Einwilligungsfähigkeit im Zeitver-
lauf deutlich werden, entstehen Fragen 
und Probleme. Diese Situationen stellen 
keine juristische, sondern eine therapeu-
tischen Herausforderung dar und verlan-
gen von Seite der Behandler ein spezifi-
sches Sicheinlassen auf den Patienten 
unter Respektierung seiner Autonomie, 
die durch Krankheit überdeckt oder ver-
zerrt sein kann. 

«Die klinisch-therapeutische 
Herausforderung besteht 
darin, mit der <bedingungs-
losen Grundhaltung der 
Offenheit, Neugierde, Zu-
wendung> auf Patienten 
einzugehen.»

Dies erfordert eine situativ und kontextbe-
zogene Anpassungsleistung, welche von 
den Behandlern gegenüber den Patienten 
zu erbringen ist und nicht umgekehrt. Die 
klinisch-therapeutische Herausforderung 
besteht darin, mit der «bedingungslosen 
Grundhaltung der Offenheit, Neugierde, 
Zuwendung» auf Patienten einzugehen 
und sich interaktiv auf einen Prozess der 
Verständigung einzulassen (Kurmann 
2015, 156). Gerade unter beschränkt 
vorhandenen Fähigkeiten ist es therapeu-
tische Aufgabe, Informationen patienten-
bezogen und sprachlich so zu vermitteln, 
dass sie im Kontext der Erkrankung ver-
standen werden können. Um diese Infor-
mationen abwägen zu können, braucht 
es auch genügend Zeit. Diese muss 
Patienten gewährt werden. Es ist thera-
peutische Aufgabe, zusammen mit dem 
Patienten sein Wertesystem herauszufin-
den und trotz Erkrankung eine Kohärenz 
herauszuarbeiten. Es ist therapeutische 
Pflicht, Patienten mit dem Ziel der Befä-
higung zur Einwilligung zu begleiten. Ihre 
Vorstellungen und Wünsche, ihr Wille, 
müssen häufig erst erschlossen werden, 
da sie durch psychische oder körperli-
che Leiden überdeckt sind. Dies kann 
nur gelingen, wenn ein Patient nicht nur 
in Einzelsituationen wahrgenommen und 
beurteilt wird, sondern die Wahrnehmung 
im Zeitverlauf erfolgt – wie in einem Film, 
dessen Ablauf sich aus vielen Moment-

aufnahmen zusammensetzt und in deren 
Gesamtschau das Bild einer Person und 
ihrer Individualität entsteht. Diese zeitli-
che Dimension muss als Instrument der 
Willensbestimmung und Einschätzung 
der Einwilligungsfähigkeit akzeptiert und 
eingesetzt werden. Unterschiedliche Äus-
serungen von Patientinnen und Patienten 
oder zeitlich variierende Fähigkeiten kön-
nen in ihrer Summe betrachtet durchaus 
den Willen eines Patienten, seine Werte, 
Präferenzen und Kompetenzen abzeich-
nen. Einwilligungsfähigkeit entspricht kei-
ner Momentaufnahme, sondern ist das 
Ergebnis eines therapeutischen Prozes-
ses. | Diana Meier-Allmendinger
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